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Der sektorale Strukturwandel und die Globalisierung wirtschaftlichen Handels 
verändern auch in Deutschland sowohl Unternehmensstrukturen als auch unter-
nehmerische Entscheidungen. Die deutsche Wirtschaft wandelt zunehmend von 
der klassischen Produktion in wissensbasierte Produktionsmodelle. Dabei wird 
geistiges Eigentum („Intellectual Property“, IP) auch im Inland entwickelt und  
an in- und ausländische Konzerngesellschaften überlassen. Die Konzerngesell-
schaften nutzen das IP dann zur Produktion. Dies hat auch steuerliche Aus
wirkungen. >> 

Die Anrechnung ausländischer Quellensteuer steht zunehmend im Fokus der  
Betriebsprüfung. Insbesondere der Abzug möglichst vieler Aufwendungen  
zu den ausländischen Einnahmen ist strittig. Dies führt dazu, dass das An- 
rechnungspotenzial zulasten des Steuerpflichtigen sinkt. Der BFH hat kürz- 
lich die Reichweite der Zurechnung von Aufwendungen zu den ausländischen 
Einnahmen begrenzt und in der Folge das Anrechnungsvolumen erhöht. 
Damit bietet das Urteil eine gute Argumentationshilfe für betroffene Unter- 
nehmen in laufenden Betriebsprüfungen.
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Ein typischer Fall ist ein Unternehmen, beispielweise in der Automobil- oder Elektro-
nikbranche, mit Sitz in Deutschland, das seine Produkte im Ausland herstellt. Zu 
diesem Zweck stellt es sein geistiges Eigentum in Form von Lizenzen der im Ausland 
ansässigen Tochtergesellschaft zur Verfügung (siehe Grafik). Dafür enthält die in 
Deutschland ansässige Gesellschaft Zahlungen ihrer ausländischen Tochter als  
Lizenzgebühren, für welche im Ausland Quellensteuern einbehalten werden. Unter 
Quellensteuern sind Steuern zu verstehen, die bei der Lizenzzahlung im Ausland 
also direkt an der „Quelle“ entstehen. Dabei handelt es sich um Steuern des Zah-
lungsgläubigers (D-GmbH). Im Beispielfall kommen die Lizenzzahlungen daher auf-
grund der Quellensteuer bereits vermindert um 10 % beim deutschen Unternehmen 
an. Da Steuerpflichtige jedoch in Deutschland mit ihrem Welteinkommen zur Be-
steuerung herangezogen werden, kommt es im Grundsatz bei der abermaligen  
Besteuerung der Lizenzeinkünfte zu einem Fall der Doppelbesteuerung. Zur Ver-
meidung oder Minderung der Doppelbesteuerung sieht das deutsche Steuerrecht 
für diese Fälle einen „Korrekturmechanismus“ vor. So kann unter bestimmten  
Voraussetzungen die ausländische Steuer auf die inländische Steuer angerechnet 
werden (§ 34c EStG i. V. m. § 26 KStG). Dies ist jedoch nur in Höhe des sog. An- 
rechnungshöchstbetrags möglich. Hier wird es problematisch.

Anrechnung ja, aber nur begrenzt

Ein Problem in der Praxis resultiert daraus, dass die Anrechnung ausländischer 
Steuern in solchen Konstellationen nicht unbegrenzt möglich ist. Vielmehr wird die 
Anrechnung der Höhe nach auf die inländische Steuer begrenzt, die auf die aus
ländischen Einkünfte entfällt (sog. Anrechnungshöchstbetrag). Die Anrechnung 
ausländischer Steuern im Inland ist durch zwei Kriterien bestimmt. Nach der sog. 
„per-country limitation“ wird die Anrechnung für ausländische Einkünfte pro Land 
ermittelt, d. h. die Höhe der anrechenbaren Steuer des einen Staates darf keinen 
Einfluss auf die Höhe der anrechenbaren Steuer des anderen Staates haben. Im  
Ergebnis kann die ausländische Steuer aus einem Staat wegen Überschreitung des 
Höchstbetrags für die Anrechnung „verloren gehen“, obwohl der Höchstbetrag  
für den anderen Staat gar nicht ausgeschöpft wird. Zum anderen gibt es die sog.  
„per-item limitation“. Die Anrechnung der ausländischen Steuer ist danach auf den 
Betrag begrenzt, der sich ergeben würde, wenn der gesamte steuerliche Sachver-
halt im Inland stattgefunden hätte. Damit will der Gesetzgeber verhindern, dass die 
ausländische Steuer über die auf die ausländischen Einkünfte entfallende deutsche 
Steuer hinaus angerechnet wird und damit letztich der deutsche Fiskus dem Steuer-
pflichtigen eine ausländische Steuer erstattet. 
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Ausländische Einkünfte, inländische Betriebsausgaben –  
wirtschaftlicher Zusammenhang  

Für den Anrechnungshöchstbetrag muss man vereinfacht gesagt berechnen, wie 
viel inländische Steuer auf die ausländischen Einkünfte entfallen würde (Formel:  
tarifliche Körperschaftsteuer x ausländische Einkünfte/Summe der Einkünfte). Um 
die ausländischen Einkünfte zu ermitteln, müssen Betriebsausgaben abgezogen 
werden, die mit diesen Einkünften zugrunde liegenden Einnahmen in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen (§ 34c Abs. 1 Satz 4 EStG i. V. m. § 26 KStG). Aufgrund der 
dargestellten Berechnungsformel ergibt sich, dass je höher diese Aufwendungen 
sind, desto niedriger sind die ausländischen Einkünfte und desto niedriger fällt der 
Anrechnungshöchstbetrag aus. Während der Anrechnung auf die deutsche Steuer 
lediglich die Einkünfte als Nettogröße (nach Abzug der Betriebsausgaben) zu-
grunde gelegt werden, wird die Quellensteuer im Ausland regelmäßig auf die ge-
zahlte Vergütung als Bruttogröße erhoben. In der Folge entstehen häufig Anrech-
nungsüberhänge, weil die ausländische Quellensteuer nicht in voller Höhe auf die 
deutsche Steuer angerechnet werden kann.  

Der Nachteil: Ein Anrechnungsüberhang hat für den Steuerpflichtigen keinen Wert. 
Er ist weder vor- noch rücktragbar, d. h. der Anrechnungsüberhang wirkt sich nicht 
steuerentlastend aus. In der Praxis ist der Streit mit der Finanzverwaltung vorpro-
grammiert: während der Steuerpflichtige versucht, die Doppelbesteuerung zu ver-
meiden, ist die Finanzverwaltung umgekehrt in der Regel bestrebt, den ausländischen 
Einnahmen möglichst viele Aufwendungen zuzurechnen, da dies die Höhe der an
rechenbaren ausländischen Steuern mindert und das Steueraufkommen des deut-
schen Fiskus erhöht.  

Für die Zuordnung ist von entscheidender Bedeutung, welche Betriebsausgaben mit 
den ausländischen Einkünften im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und in die 
Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags einzubeziehen sind. Doch was ist unter 
dem wirtschaftlichen Zusammenhang zu verstehen? Der BFH hat bestimmte Aus
legungskriterien hierzu aufgestellt und diese mit einem aktuellen Urteil konkretisiert.

Mehr Anrechnungspotenzial aufgrund der aktuellen BFH-Rechtsprechung

Der Begriff des wirtschaftlichen Zusammenhangs ist nach ständiger Rechtsprechung 
des BFH nach dem allgemeinen Veranlassungsprinzip auszulegen (§ 4 Abs. 4 EStG). 
Ob und inwieweit Aufwendungen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einer Ein-
kunftsart stehen, hänge danach von den Gründen ab, aus denen der Steuerpflichtige 
die Aufwendungen trägt. Haben die Aufwendungen sowohl einen Bezug zu ausländi-
schen als auch inländischen Einkünften, sind sie entweder aufzuteilen oder den Ein-
künften zuzurechnen, zu denen sie vorwiegend gehören. Denn einen ausschließlichen 
Zusammenhang zu inländischen oder ausländischen Einkünften fordert der BFH 
nicht. 

Mit Urteil vom 17.08.2022 (I R 14/19) hat der BFH das Kriterium der Veranlassung 
konkretisiert und einen spezifisch zweckgerichteten Veranlassungsbezug gefordert. 
Dieser begrenzt den Abzug von Betriebsausgaben sowohl in sachlicher als auch in 
zeitlicher Hinsicht zugunsten der Steuerpflichtigen. >>  
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In sachlicher Hinsicht seien nur Betriebsausgaben einzubeziehen, die im Zusammen- 
hang mit konkreten Einnahmen stehen. Nicht ausreichend sei dagegen ein Zusam-
menhang allgemein mit einer Einkunftsart bzw. Tätigkeitsart im Ausland. In zeitlicher 
Hinsicht sei der Anrechnungshöchstbetrag veranlagungszeitraumbezogen zu ermit-
teln. Es ist daher zu prüfen, ob Einnahmen eines konkreten Veranlagungszeitraums 
in derselben Zeitspanne korrespondierende Betriebsausgaben gegenüberstehen. 
Daraus folgt, dass vorweggenommene Betriebsausgaben wie z. B. Entwicklungs
kosten oder nachträgliche Betriebsausgaben wie z. B. Kosten von Rechtsstreitigkeiten 
nicht im wirtschaftlichen Zusammenhang mit aktuellen Einnahmen stehen und da-
her nicht mindernd bei der Anrechnung zu berücksichtigen sind. Wie diese Grund-
sätze konkret anzuwenden sind, zeigt der entschiedene Fall aus der Automobil- 
branche. 

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in der Automobilbranche

Im konkreten Fall ging es um Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E- 
Aufwendungen), d. h. Kosten, die beispielweise für den Entwurf, die Konstruktion 
und den Test neuer Prototypen und Modelle vor Aufnahme der eigentlichen Produk-
tion entstehen. Die nach Abschluss der Entwurf-, Konstruktions- und Testphase  
folgende Verwertung der Patente erfolgte jeweils über mehrere Jahre und die ver-
schiedenen Entwicklungsprojekte wurden mit zeitlichem Versatz durchgeführt, so 
dass die (ausländischen) Lizenzeinnahmen einerseits und die F&E-Aufwendungen 
andererseits (teilweise) in unterschiedliche Jahre fielen. Die Klägerin, eine GmbH, 
vertrat die Auffassung, dass bei den verschiedenen Entwicklungsprojekten eine  
separate, d. h. projektbezogene Ermittlung der Anrechnungshöchstbeträge zu er
folgen hat. So zog die GmbH bei der Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrages für 
das Projekt A nur die Betriebsausgaben ab, die im betroffenen Veranlagungszeitraum 
konkret für das Projekt A angefallen sind. Die Kosten für das zeitlich versetzt ge-
startete Projekt B blieben bei der Höchstbetragsberechnung für die (ausländischen) 
Lizenzeinkünfte aus dem Projekt A außen vor.

Der BFH – wie zuvor auch das FG Münster (Urteil vom 21.11.2018, 9 K 4187/14 K) –  
hat die projekt- und abschnittsbezogene Zuordnung der Betriebsausgaben durch 
die GmbH bestätigt. Unter Zugrundelegung der Grundsätze zum spezifisch zweck-
gerichteten Veranlassungsbezug muss ein wirtschaftlicher Zusammenhang von  
Aufwendungen mit den bereits erteilten Lizenzen und darauf beruhenden Lizenz-
zahlungen aus dem Ausland gegeben sein. Aufwendungen für künftig entstehende 
Lizenzen und damit künftige Lizenzeinnahmen stehen dagegen nicht im wirtschaft
lichen Zusammenhang mit aktuellen Lizenzeinnahmen und sind daher nicht min-
dernd bei der Anrechnung zu berücksichtigen. Das Urteil ist für international tätige 
Unternehmen von großer Bedeutung, die Entwicklungsergebnisse an ihre ausländi-
schen Tochtergesellschaften lizenzieren.

Zuführungen von Zinsen zu bestimmten Rückstellungen im 
Versicherungsgeschäft

Der BFH hat bereits in der Vergangenheit Stellung zur Frage genommen, welche  
Betriebsausgaben mit konkreten Einnahmen für Zwecke der Anrechnung ausländi-
scher Quellensteuern in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. >> 
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Erstmalig hat sich der BFH zum Begriff des wirtschaftlichen Zusammenhangs gem. 
§ 34c EStG anlässlich eines Falles eines Krankenversicherungsunternehmens geäu-
ßert (BFH-Urteil vom 06.04.2016, I R 61/14). Im konkreten Fall betrieb die Kläge-
rin das Krankenversicherungsgeschäft und erzielte ausländische Kapitaleinkünfte. 
Sie bildete weiterhin bestimmte versicherungstechnische Rückstellungen und führte 
ihnen Zinsen zu. Fraglich war, ob die Zuführungen zur Deckungsrückstellung sowie 
zur Rückstellung für Beitragsrückerstattungen in wirtschaftlichem Zusammenhang 
mit den ausländischen Kapitalerträgen stehen. Der BFH hat die Verpflichtung der 
Klägerin zur Bildung der Rückstellungen und damit auch die darauf entfallenden  
Zuführungen der Zinsen nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt vorrangig dem Bereich 
des inländischen Versicherungsgeschäfts zugeordnet. Die Verpflichtung ergebe sich 
aus dem Betrieb des Versicherungsgeschäfts und den arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten. Daher hat der BFH den wirtschaftlichen Zusammenhang mit den ausländischen 
Einkünften verneint und die (höhere) Anrechnung der ausländischen Quellen- 
steuern ermöglicht. 

Refinanzierungszinsen bei grenzüberschreitenden Darlehen

Auch bei Refinanzierungszinsen kann sich die Frage der Zuordnung zu ausländischen 
Zinseinnahmen stellen. Gewährt ein deutsches Unternehmen seiner im Ausland  
ansässigen Tochtergesellschaft ein Darlehen, so werden auf die vertraglich verein-
barte Zinszahlung der Tochtergesellschaft Quellensteuern einbehalten. Hat das  
Unternehmen das Darlehen bei einer Bank refinanziert und dafür im gleichen Ver
anlagungszeitraum Zinsen gezahlt, so ist unter Veranlassungsgesichtspunkten vom 
vorrangigen Zusammenhang der Refinanzierungszinsen mit den ausländischen Zins- 
einnahmen auszugehen. Denn die Refinanzierungszinsen wurden entrichtet, um den 
Kredit an die Tochtergesellschaft zu vergeben und ausländische Kapitaleinkünfte zu 
erwirtschaften. Damit würden die Refinanzierungsaufwendungen den Anrechnungs- 
höchstbetrag mindern. Wenn aber das den Refinanzierungszinsen zugrundeliegende 
Darlehen tatsächlich verwendet wurde, um andere (nicht quellensteuerbehaftete) 
Einnahmen zu finanzieren, wäre der spezifisch zweckgerichtete Veranlassungsbezug 
nicht gegeben. In der Folge würden die Fremdkapitalaufwendungen die Anrechnung 
nicht mindern.
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Bundesfinanzhof | Sitzungssaal

Was noch offen bleibt

Im Rahmen der Zuordnung der Teilwertabschreibungen zu den ausländischen Ein-
künften hat der BFH die Zuordnungsfrage lediglich bei Anleihen entschieden, die in 
erster Linie zwecks Erzielung laufender Einkünfte erworben werden, und im konkre-
ten Fall den vorrangigen Zusammenhang mit den ausländischen Einkünften bejaht. 
Werden Anleihen aber vorrangig mit dem Ziel angeschafft, um an den Wertverände-
rungen teilzuhaben also zu Spekulationszwecken, so hat der BFH ausdrücklich offen- 
gelassen, wie die Beurteilung von Teilwertabschreibungen im Zusammenhang mit  
§ 34c EStG erfolgen soll (BFH-Urteil vom 18.04.2018, I R 37/16). 

Weiterhin offen ist die Zuordnung von allgemeinen Verwaltungskosten. Je nach Art 
der ausländischen Einkünfte können verschiedene Verwaltungskosten wie Personal-, 
Sach- und Gemeinkosten anfallen. Nach den oben genannten Kriterien ist der wirt-
schaftliche Gehalt der jeweiligen Aufwendungen und der spezifisch zweckgerichtete 
Veranlassungszusammenhang mit den ausländischen Einkünften maßgebend. Ins-
besondere bei allgemeinen Verwaltungskosten, die für die Erfüllung gesetzlicher 
Regelungen z. B. des Steuerrechts (Sach- und Personalkosten für eine Steuerab
teilung) oder des Handels- und Aktienrechts (Buchführung, Controlling und Vor-
stand) anfallen, kann der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen den Verwaltungs- 
kosten und den operativen ausländischen Einkünften mit guten Argumenten in 
Frage gestellt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob Verwaltungskosten durch 
die konkrete ausländische quellensteuerbehaftete Einnahme verursacht sind. Auch 
eine Veranlassung durch entsprechende Einnahmen in späteren Veranlagungszeit-
räumen mindert das Anrechnungsvolumen nicht (z. B. bei vorweggenommenen 
Verwaltungskosten).

Teilwertabschreibungen auf Wertpapiere im Kreditwesen

In einem weiteren Urteil vom 18.04.2018 (I R 37/16) konkretisiert der BFH die  
Bedeutung des wirtschaftlichen Zusammenhangs bei Teilwertabschreibungen eines 
Kreditinstituts auf bestimmte Wertpapiere. Im konkreten Fall erzielte ein deutsches 
Kreditinstitut Zinseinkünfte aus ausländischen Kapitalanlagen (verzinsliche Anleihen). 
Im Ausland wurden Quellensteuern auf die Zinseinnahmen einbehalten. Im Laufe 
des Veranlagungszeitraums nahm das Kreditinstitut Teilwertabschreibungen auf die 
Anleihen vor. Das Finanzamt minderte bei der Berechnung des Anrechnungshöchst-
betrags die ausländischen Einkünfte um die Aufwendungen aus den Teilwertab-
schreibungen auf die Wertpapiere, so dass die Steueranrechnung entsprechend  
geringer ausfiel.  

Aufbauend auf der Entscheidung aus dem Jahr 2016 (Zuführungen von Zinsen zu 
bestimmten Rückstellungen im Versicherungsgeschäft, I R 61/14) entschied der BFH, 
dass auch Wertveränderungen des Vermögensstamms (d. h. Betriebsvermögens-
minderungen; hier: Teilwertabschreibungen) in den Anrechnungshöchstbetrag ein-
fließen und diesen mindern können. Wurden Anleihen vorrangig mit dem Ziel an
geschafft, Zinserträge zu erzielen, stehen laut BFH auch die Teilwertabschreibungen 
im Zusammenhang mit der Absicht, laufende Kapitalerträge zu erwirtschaften. 
Nach dem wirtschaftlichen Gehalt der ausländischen Kapitalanlage, mit der laufende 
Kapitalerträge erwirtschaften werden sollten, war im entschiedenen Fall ein vorran-
giger Auslandsbezug der Teilwertabschreibung anzunehmen. Damit minderten die 
Teilwertabschreibungen den Anrechnungshöchstbetrag.



Tax Zoom – 30. März 2023

Aus Sicht international tätiger Unternehmen ist die aktuelle Entscheidung des BFH 
zu begrüßen und kann einen groben Leitfaden für ähnlich gelagerte Fälle bieten. 
Betroffene Unternehmen können danach den in sachlicher oder zeitlicher Hinsicht 
fehlenden Veranlassungsbezug von Aufwendungen mit quellensteuerbehafteten 
Einnahmen aus dem Ausland darlegen. So wird das Anrechnungsvolumen nicht da-
durch reduziert, dass Betriebsausgaben im Hinblick auf künftige Einnahmen von 
den laufenden Einnahmen abgezogen werden.

Dies kann aber nur auf Basis entsprechender Dokumentation erfolgen. Für die  
Praxis spielen daher die Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten des Steuer-
pflichtigen eine wichtige Rolle. Der Steuerpflichtige kann insbesondere durch Ein-
führung detaillierter Kostenstellen die Zuordnung von Betriebsausgaben im Rahmen 
der Anrechnung gezielt steuern. Auch hier wird das Thema „Tax CMS“ in Zukunft an 
Bedeutung gewinnen. 

Da die Anrechnungsüberhänge steuerlich nicht genutzt werden können, müssen  
Unternehmer jedes Jahr überprüfen, welche ausländischen Einkünfte erwirtschaftet 
wurden und welche Betriebsausgaben ggf. anteilig diesen Einkünften zuzurechnen 
sind. Dabei ist zu beachten, dass sich die Zuordnungsentscheidung anhand der Auf-
zeichnungs- und Dokumentationspflichten nachvollziehen lassen muss. 

Als Teil der internationalen EY-Organisation und Marktführer in der Steuerberatung 
in Deutschland beraten wir branchenübergreifend mittelständische und große,  
regional und international vernetzte Unternehmen. Sprechen Sie uns zu den obigen 
Themen an. Gemeinsam finden wir Lösungen rund um das Thema Anrechnung aus-
ländischer Quellensteuern.
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